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Je nach den konkreten Bedingungen können diese Angaben™””’™ 
erweitert, aber auch reduziert werden.
Die Dokumentierung der getroffenen Vereinbarungen sollte, 
soweit sie die Führungs-IM betreffen, Bestandteil bzw.
Anhang der Führungskonzeptionen der Führungs-IM sein. 
Gleichzeitig sind die notwendigen Angaben in die Alarmie- 
rungs- und Einsatzdokumente der Diensteinheit zu übernehmen.

Die Erziehung der Führungs-IM und der IM/GMS zur konsequenten 
Anwendung und Einhaltung der getroffenen Festlegungen unter 
normalen Bedingungen ist eine unerläßliche Voraussetzung 
für ihre Bereitschaft und Fähigkeit, diese auch unter kompli
zierten und erschwerten Bedingungen einzuhalten. Denn, das 
Verbindungssystem muß sowohl unter normalen Verhältnissen, 
wie auch bei Aktionen, in Spannungssituationen und im Ver
teidigungsfalle exakt, zuverlässig und sicher funktionieren.


